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14. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht

des Finanzausschusses

zu der Mitteilung des Rechnungshofs vom 20. Mai 2009
– Drucksache 14/4511

Beratende Äußerung zur Prüfung der Rechtlichen Betreuung

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

I.

Von der Mitteilung des Rechnungshofs vom 20. Mai 2009 – Drucksache
14/4511 – Kenntnis zu nehmen.

II.

Die Landesregierung zu ersuchen, 

1. die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Berufsbetreuervergütung, zur
Steuerbefreiung ehrenamtlicher Betreuer und zur Gebührenerhöhung bei
der anstehenden Evaluation des 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes auf
Bundesebene einzubringen;

2. bei der Rechtsanwendung auch für das württembergische Rechtsgebiet
verfügbare Kennzahlen bereitzustellen und in den örtlichen Arbeitsge-
meinschaften zu thematisieren sowie darauf hinzuwirken, dass mehr Vor-
sorgevollmachten erteilt werden; 

3. die Förderung der Betreuungsvereine unter Berücksichtigung der Zusatz-
förderung für gewonnene ehrenamtliche Betreuer neu zu strukturieren;

4. dem Landtag über den Sachstand bis 31. Oktober 2010 zu berichten.

16. 07. 2009

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Karl Klein Ingo Rust
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B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet die Mitteilung Drucksache 14/4511 in seiner 
49. Sitzung am 16. Juli 2009.

Der Berichterstatter dankte dem Rechnungshof für die Beratende Äußerung.
Er fügte an, die Vorlage gebe einen guten und qualifizierten Überblick über
die nicht einfache Materie der rechtlichen Betreuung sowie über die Ent-
wicklung, die in diesem Bereich in den letzten Jahren eingetreten sei. Schon
allein die Tatsache, dass sich die Ausgaben des Landes Baden-Württemberg
für die Betreuung Mittelloser von 0,3 Millionen € im Jahr 1992 auf 44 Mil -
lionen € im Jahr 2008 erhöht hätten, rechtfertige es, sich eingehender mit dieser
Entwicklung zu befassen.

Sicherlich habe das Land auch künftig für eine qualitativ gute Betreuung
Mittelloser zu sorgen. Dennoch müssten die bereitgestellten Mittel auch im
Hinblick auf die finanzielle Lage der öffentlichen Hand als nachrangig 
betrachtet werden und eine Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. In diesem Sinne
stünden, auch wenn der Bundesverband der Berufsbetreuer dies aus verständ-
lichen Gründen etwas anders sehe, Familienangehörige und sonstige ehren-
amtliche Betreuer in einer besonderen Verantwortung, sofern sie Betreuun-
gen qualitativ gewährleisten könnten.

Der Abgeordnete stellte anschließend Teile der Beratenden Äußerung dar und
schlug vor, folgender Anregung des Rechnungshofs für eine Beschlussemp-
fehlung an das Plenum zuzustimmen:

Der Landtag wolle beschließen,

I. von der Mitteilung des Rechnungshofs vom 20. Mai 2009, Druck-
sache 14/4511, Kenntnis zu nehmen;

II. die Landesregierung zu ersuchen, 

1. die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Berufsbetreuerver-
gütung, zur Steuerbefreiung ehrenamtlicher Betreuer und zur
Gebührenerhöhung bei der anstehenden Evaluation des 2. Be-
treuungsrechtsänderungsgesetzes auf Bundesebene einzubrin-
gen;

2. bei der Rechtsanwendung auch für das württembergische
Rechtsgebiet verfügbare Kennzahlen bereitzustellen und in
den örtlichen Arbeitsgemeinschaften zu thematisieren sowie
darauf hinzuwirken, dass mehr Vorsorgevollmachten erteilt
werden;

3. die Förderung der Betreuungsvereine unter Berücksichtigung
der Zusatzförderung für gewonnene ehrenamtliche Betreuer
neu zu strukturieren;

4. dem Landtag über den Sachstand bis 31. Oktober 2010 zu 
berichten.

Ein Abgeordneter der SPD brachte vor, seine Fraktion stimme der vorge-
schlagenen Beschlussempfehlung von der Linie her zu. Im Einzelnen sei
allerdings noch auf Folgendes hinzuweisen:

Die Ausgaben des Landes für die Betreuung Mittelloser hätten eine früher
nicht für möglich gehaltene Dimension erreicht. Sie entsprächen aber dem
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Betreuungs- und Versorgungsbedarf in der Bevölkerung. Er habe als jemand,
der mit der Situation in der Praxis vertraut sei, nicht den Eindruck, dass das
Land zu viel Geld ausgebe, um den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der
Betreuung Rechnung zu tragen. 

Wie die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigten, müsse davon ausgegan-
gen werden, dass die Zahl der Betreuungsfälle nachhaltig steige. Zahlen -
mäßige Einsparungen seien also nicht möglich. Vielmehr müsse auf die Auf-
gabenstellung abgehoben werden. 

Ihn interessiere, ob sich über die Erteilung einer Vorsorgevollmacht die Auf-
gaben erfüllen ließen, die ein Berufsbetreuer wahrnehme. Er sehe das große
Problem, dass über eine Vorsorgevollmacht aus der Familie heraus nicht die
notwendige Entscheidung getroffen werden könne, wenn es um eine Heim-
unterbringung oder um medizinische Maßnahmen gehe. 

Ferner frage er, ob ehrenamtliche Betreuer den Anforderungen, die sich in
Alltagsfragen durch die Gesetzgebung im Pflege- und Gesundheitsbereich
stellten, in kompetenter Weise gerecht werden könnten. Wer meine, die Auf-
gaben ließen sich vermehrt durch ehrenamtliche Betreuer wahrnehmen, ver-
kenne, welche Zusammenhänge sich im Alltag ergäben. 

Das Grundproblem der Beratenden Äußerung bestehe seines Erachtens darin,
dass wesentliche Kosten, die notwendigerweise anfielen, nicht dargestellt
würden. In der Justizverwaltung sei eine nachhaltige Einsparung damit ver-
bunden, dass Berufsbetreuer ihre Einzeltätigkeiten nicht mehr nachweisen
müssten, sondern der Zeitaufwand pauschal angesetzt werde. Er entnehme
der Beratenden Äußerung jedoch nicht, ob Einsparungen im Bereich der
rechtlichen Betreuung nicht Mehrkosten an anderer Stelle gegenüberstünden,
die zu berücksichtigen seien. Ihn interessiere weiter, ob bei einer geringeren
Zahl an Berufsbetreuern nicht auch der zusätzliche Aufwand einzukalkulie-
ren sei, der durch die notwendige Bearbeitung von Vorgängen bei Gericht
und Behörden auftrete. Nach seiner Auffassung habe der Rechnungshof bei
der Darstellung nicht wahrgenommen, dass es letztlich um Sozialpolitik 
gehe.

Ein Abgeordneter der Grünen merkte an, die Zahl der Betreuungen in Baden-
Württemberg sei von 1992 bis 2007 um das Zweieinhalbfache gestiegen. 
Jedoch hätten sich die Betreuungsausgaben im selben Zeitraum um mehr als
das 130-Fache erhöht. Er bitte um eine Erklärung für dieses krasse Missver-
hältnis.

Eine Abgeordnete der FDP/DVP führte an, im Ausschuss bestehe wohl Einig-
keit darin, dass es wichtig und richtig gewesen sei, an die Stelle der Vor-
mundschaft das Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung treten zu lassen. Ihr
Vorredner habe eine in der Tat extreme Entwicklung angesprochen. Daher
begrüße sie, dass der Rechnungshof die rechtliche Betreuung genauer unter-
sucht habe.

Sie interessiere noch die Haltung des Justizministeriums und rege an, vor allem
auch Aktivitäten zu entfalten, um zu erreichen, dass noch mehr Menschen als
bisher Vorsorgevollmachten erteilten, und zwar vorzugsweise an ihnen gut
bekannte und vertrauenswürdige Personen. Eine solche Praxis erscheine ihr
am sinnvollsten. Sie verursache zum einen den geringsten Aufwand für den
Staat und führe zum anderen zu größerer Zufriedenheit in den betroffenen
Familien.

Ein Vertreter des Rechnungshofs wies darauf hin, das von dem Abgeordneten
der Grünen angesprochene Missverhältnis lasse sich relativ leicht erklären.
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So müsse berücksichtigt werden, dass das System der rechtlichen Betreuung
1992 neu eingeführt worden sei. Beim Beginn eines Systems sei die Zahl der
Fälle, die nach den neuen Regelungen behandelt würden, gering. Im Laufe
der Zeit komme es aber durch die verstärkte Gewöhnung an das neue Instru-
mentarium und dessen verstärkte Wahrnehmung zu einem allmählichen
Wachstum.

Der Abgeordnete der Grünen erwiderte, das von ihm aufgegriffene Missver-
hältnis erkläre sich seines Erachtens nicht durch den einfachen Hinweis auf
das Anlaufen eines neuen Systems. Die Zahl der Betreuungsfälle erhöhe sich
kontinuierlich, während die Betreuungsausgaben eher expotentiell anstiegen.

Der Vertreter des Rechnungshofs entgegnete, wenn man ein System neu 
installiere, neue Instrumentarien schaffe oder neue Möglichkeiten eröffne,
trete immer ein Gewöhnungsprozess bei den Betroffenen ein. Wenn das Sys -
tem schließlich vollständig laufe, komme es in der Regel zu einer relativ kon-
tinuierlichen Entwicklung. Er jedenfalls halte diese Erklärung für einleuch-
tend.

Der Ministerialdirektor im Justizministerium zeigte auf, im Zusammenhang
mit der Frage des Abgeordneten der Grünen sei auch auf die demografische
Entwicklung zu verweisen. Sie erkläre aber nur die angewachsene Zahl der
Betreuungsfälle und nicht die in der Tat exorbitante Steigerung der Ausga-
ben. Den Hauptgrund für Letzteres sehe das Justizministerium darin, dass
sich der Anteil der Berufsbetreuer zulasten des Anteils der ehrenamtlichen
Betreuer beträchtlich erhöht habe. Dies wiederum gehe auf den Willen des
Gesetzgebers zurück, dass sich die Betreuung qualitativ verbessere und gerade
bei schwierigen Fällen auf hauptamtliche Betreuer zurückgegriffen werde.
Eine weitere Erklärung für den Anstieg der Betreuungsausgaben bestehe in
der erheblichen Zunahme der Betreuungsdichte. Auch hätten sich die Stun-
densätze für die Berufsbetreuer deutlich erhöht. Die Hoffnung, dem durch die
Umstellung auf eine Pauschalvergütung für die Berufsbetreuer in gewisser
Weise entgegenwirken zu können, habe sich nur in geringem Maß erfüllt. 

Das Justizministerium meine, dass sich die Betreuungsausgaben durch die
Erhöhung des Anteils an ehrenamtlichen Betreuern reduzieren ließen. Aller-
dings müsse ein Teil der frei werdenden Mittel wieder dafür verwandt wer-
den, um die Mehrausgaben zu decken, die sich durch die wachsende Zahl an
Fällen aufgrund der demografischen Entwicklung ergäben. Dies entbinde das
Land jedoch nicht von der Pflicht, Einsparmaßnahmen zu ergreifen.

Sein Haus informiere die Bevölkerung durch viele Veranstaltungen und Auf-
klärungsaktionen über die Vorteile einer Vorsorgevollmacht. Bei einer ver-
stärkten Erteilung von Vorsorgevollmachten lasse sich auch der Umfang an
rechtlicher Betreuung verringern. 

Mit den Empfehlungen des Rechnungshofs sei das Justizministerium einver-
standen. Viele dieser Empfehlungen habe das Land im Bundesrat im Übrigen
schon mehrfach umzusetzen versucht. Er denke hierbei etwa an eine Initiative
zur Erhöhung der steuerfreien Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche
Betreuer. Damit sei das Land an der Haltung des Bundesfinanzministeriums
gescheitert. Auch bei anderen Begehren wie der Senkung der Vergütung der
Berufsbetreuer hätten sich keine politischen Mehrheiten gefunden. Die 
Berufsbetreuer selbst führten gegenwärtig bundesweit Protestaktionen durch,
da sie ihre Vergütung als viel zu gering erachteten, um eine qualitativ gute
Betreuung anbieten zu können. 

Der Vertreter des Rechnungshofs legte dar, die Aussage des Abgeordneten
der SPD laute, dass die Betreuung eine schwierige Aufgabe sei, deren Kom-
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plexität noch zunehme; daher sollte diese Aufgabe vor allem von qualifizier-
ten Berufsbetreuern wahrgenommen werden. Der Abgeordnete der SPD ver-
mute, dass eine Realisierung der Vorschläge des Rechnungshofs nur zu einer
Verlagerung von Kosten auf andere Institutionen führte, sodass sich letztlich
im Grunde keine Einsparungen ergäben.

Der Rechnungshof befasse sich lediglich mit tatsächlichen Gegebenheiten
und nicht mit Spekulationen oder Projektionen in die Zukunft. Nach den 
gesetzlichen Vorgaben solle die Betreuung grundsätzlich ehrenamtlich und
nur in nicht vermeidbaren Ausnahmefällen berufsmäßig wahrgenommen
werden. Der Rechnungshof habe – auch anhand von Akten – genau geprüft,
was die Vormundschaftsgerichte im Einzelfall entschieden hätten, und sei auf
dieser Basis zu fundierten Aussagen gelangt. Der Rechnungshof habe also
sehr wohl die Praxis beleuchtet und hierbei Lösungen festgestellt, die kosten-
günstiger seien als andere, ohne dass der Vorwurf erhoben werden könnte,
dabei finde keine angemessene Betreuung statt.

Im Übrigen bedeuteten Einsparvorschläge des Rechnungshofs nicht, dass sie
in dieser Form auch umsetzbar seien. Vielmehr müsse darüber nachgedacht
werden, welche Empfehlungen sich realisieren ließen. Der Rechnungshof 
sehe in diesem Fall z. B. in der Vergütung der Berufsbetreuer und in der steuer-
freien Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuer die wesentlichen
Punkte, über die am ehesten versucht werden sollte, eine Verbesserung zu 
erreichen.

Der Abgeordnete der SPD unterstrich, die Regelung, dass Berufsbetreuer ihre
Einzeltätigkeiten nicht mehr nachweisen müssten und pauschal vergütet wür-
den, erspare den Vormundschaftsgerichten viel Aufwand. Allerdings stehe
der Vorwurf im Raum, die Berufsbetreuer hätten ihre Einzeltätigkeiten früher
nur deshalb aufgezeichnet, um sie abrechnen zu können. Nach Aussage von
Fachleuten habe aber jeder Berufsbetreuer seine Einzeltätigkeiten schon im
eigenen Interesse weiterhin zu dokumentieren, um im Zweifel darlegen zu
können, dass er seinen Aufgaben ordnungsgemäß nachgekommen sei. Er frage,
ob der Rechnungshof daran gedacht habe, dass dieses Verfahren in der Praxis
notwendig sei.

Ein Abgeordneter der Grünen verwies auf die bestehende jährliche Berichts-
pflicht eines Betreuers und vertrat die Ansicht, der Ausschuss sollte bei seiner
Beschlussempfehlung die Vorschläge des Sozialministeriums berücksichti-
gen. Im Übrigen gehe die Kostenexplosion bei den Betreuungsausgaben darauf
zurück, dass sich Familien zulasten des Staates ihrer Problemfälle „entledig-
ten“. 

Der Vertreter des Rechnungshofs erklärte, die Beratende Äußerung befasse
sich nicht mit Vorwürfen, wonach Berufsbetreuer früher ihre Einzeltätigkei-
ten aufgezeichnet hätten, um „kassieren“ zu können. Möglicherweise würden
durch die Pauschalvergütung für Berufsbetreuer auch Arbeitseinheiten bei
den Vormundschaftsgerichten eingespart. Dieser Punkt sei aber ebenfalls
nicht Gegenstand der Untersuchung durch den Rechnungshof gewesen.

Nach Angaben der Berufsbetreuer selbst habe sich durch die Pauschalierung
ihr Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben um 14 % verringert. Der Rech-
nungshof hingegen setze diese Ersparnis nur mit 10 % an. Dies schließe aber
nicht aus, dass Berufsbetreuer auch im eigenen Interesse bestimmte Tätigkei-
ten weiterhin dokumentierten. Das Einkommen und die Zahl der geführten
Betreuungen bei den Berufsbetreuern seien im Übrigen gestiegen. Auch dies
verdeutliche, dass die gerade angeführte Entlastung tatsächlich eingetreten
sei.
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Eine ganz andere Frage sei die, ob die Tätigkeit der Berufsbetreuer nicht viel
höher vergütet werden müsste als bisher. Der Rechnungshof beschäftige sich
jedoch damit, ob es Spielräume für Einsparungen gebe, die realistisch seien
und sich nicht nachteilig auf die Qualität der Betreuung auswirkten.

Der Ministerialdirektor im Justizministerium erwähnte, die Pauschalierung
sei nicht in erster Linie deshalb eingeführt worden, um die Berufsbetreuer
von Verwaltungsaufwand zu entlasten. Vielmehr habe mit dieser Maßnahme,
die gegen den Widerstand der Berufsbetreuer erfolgt sei, das komplizierte
Abrechnungssystem bei den Vormundschaftsgerichten deutlich vereinfacht
werden sollen. Die Entlastung der Berufsbetreuer habe sich als Nebeneffekt
eingestellt.

Sodann stimmte der Ausschuss dem Beschlussvorschlag des Berichterstatters
einstimmig zu.

28. 07. 2009

Karl Klein

6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


